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Der OK kann und darf gar nicht einladen und Dich erst recht nicht dazu anweisen. Die
entsprechende Passage hast Du ja selbst zitiert. Das braucht Einvernehmen mit der
Schulleitung - und hier ist Nr. 1 ganz explizit gemeint. Ich dürfte das beispielsweise auch nur
bei Verhinderung von Nr. 1 an meiner Schule.
Die Initiative liegt laut §13 Abs. 5 sogar explizit bei Dir. Du kannst im Einvernehmen mit der SL
eine solche Prüfung ansetzen. Die Passage suggeriert sogar eine Einzelfallprüfung.

Idealiter hat Deine Schule gleichwohl eine grobe Richtschnur, ab wann man eine solche Prüfung
ansetzt - alleine aus Transparenz- und Gerechtigkeitsgründen gegenüber den anderen
SchülerInnen.
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